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§ 62 NÖ BO 2014 Verwendung von
Brennstoffen

 NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.03.2025

(1) Die Landesregierung hat mit Verordnung die Verwendung von Brennstoffen zu regeln.

(2) Ist es zur Wahrung der Gesundheit von Personen und der Sicherheit von Sachen notwendig, hat die Baubehörde

die Verwendung von Brennstoffen für die jeweilige Feuerungsanlage zu untersagen.

In Kraft seit 01.02.2015 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 62 NÖ BO 2014 Verwendung von Brennstoffen
	NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014


